
Kleine Anfrage
der Fraktion der CDU/CSU

Aktueller Stand der Registermodernisierung

Im März 2021 wurde das Registermodernisierungsgesetz auf den Weg ge-
bracht, welches die Grundlagen schafft, verwaltungsübergreifend Stammdaten 
zwischen Behörden zur Erbringung von digitalen Verwaltungsleistungen nach 
dem Onlinezugangsgesetz (OZG) austauschen zu können. Auch der Koalitions-
vertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bekennt sich 
zur Registermodernisierung, indem er festschreibt: „Ein vertrauenswürdiges, 
allgemein anwendbares Identitätsmanagement sowie die verfassungsfeste Re-
gistermodernisierung haben Priorität.“ (S. 15). Allerdings gibt es innerhalb der 
Koalition der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
auch scharfe Kritik an der Registermodernisierung (https://background.tagesspi
egel.de/smart-city/misbah-khan-das-waere-eine-voellige-katastrophe), und das, 
obwohl diverse Fachleute eine fehlende Priorisierung der Registermodernisie-
rung beklagen (u. a. https://background.tagesspiegel.de/smart-city/bei-der-regis
termodernisierung-fehlt-die-politische-priorisierung). Ohne eine effiziente 
Registermodernisierung wird nach Ansicht der Fragesteller jeder Fortschritt für 
die Bürgerinnen und Bürger bei der Verwaltungsdigitalisierung gehemmt. Die 
Notwendigkeit der Digitalisierung der deutschen Verwaltung duldet somit kei-
nen Aufschub bei der weiteren Registermodernisierung.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Beabsichtigt die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode des Deut-

schen Bundestages eine Änderung des Registermodernisierungsgesetzes 
oder eine sonstige Fortentwicklung des Rechts der Registermodernisie-
rung, und wenn ja, wann, und mit welchem Inhalt?

 2. Ist die Bundesregierung für eine einheitliche, registerübergreifende Identi-
fikationsnummer oder für mehrere bereichsspezifische Identifikations-
nummern?

 3. Da im Regierungsentwurf des Registermodernisierungsgesetzes von der 
Bundesregierung u. a. für das Bundesverwaltungsamt als Registermoder-
nisierungsbehörde als auch für das Bundeszentralamt für Steuern als auch 
für das Bundesministerium des Innern und für Heimat finanzielle und per-
sonelle Bedarfe geltend gemacht wurden, wie schlüsselt sich die finan-
zielle Planung der Bundesregierung für diese drei Behörden im Bereich 
der Registermodernisierung in den Jahren 2024, 2025 und 2026 auf, und 
wie viele der angemeldeten Personalstellen sind bereits besetzt?
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 4. Was sind die genauen Gründe dafür, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2023 
das Bundesministerium des Innern und für Heimat auch die Zuständigkei-
ten für die Registermodernisierung organisatorisch im Bundesministerium 
neu aufgestellt hat?

 5. Wie viele Vollzeitäquivalente sind für die nunmehr alleinig zuständige Ar-
beitsgruppe DV II 5 eingeplant, und wie viele sind zum Zeitpunkt der Be-
antwortung dieser Kleinen Anfrage besetzt?

 6. Aus welchen Gründen wurde im Bundesinnenministerium die Stelle der 
Leitung der Unterabteilung DV II ohne Ausschreibung besetzt?

 7. Welche Vorbereitungen trifft die Bundesregierung für die Erstellung der 
sog. Registerlandkarte (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 des Identifikationsnum-
merngesetzes [IDNrG]), und wann wird diese (wenigstens in Teilen) der 
Öffentlichkeit vorgelegt?

 8. Wie ist die Roll-out-Planung der Registermodernisierungsbehörde in Be-
zug auf die Identifikationsnummer?

 9. Welche Register führen schon die Identifikationsnummer nach dem Iden-
tifikationsnummerngesetz (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 IDNrG)?

10. Welche Register sollen aus welchen Gründen zuerst die Identifikations-
nummern erhalten?

11. Welche Projekte plant und führt die Bundesregierung zur Umsetzung des 
Registermodernisierungsgesetzes (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
IDNrG) durch?

12. Welche registerübergreifenden Maßnahmen zur Verbesserung der Daten-
qualität plant und führt die Bundesregierung durch (§ 3 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe b IDNrG)?

13. Wie ist der technische Stand des Aufbaus einer Datenübermittlungsver-
bindung von der Registermodernisierungsbehörde zum Bundeszentralamt 
für Steuern nach § 3 Absatz 2 IDNrG?

14. Sind seit dem Bekanntmachen des Vorliegens der technischen Vorausset-
zungen nach dem Identifikationsnummerngesetz im Bundesgesetzblatt 
technische Probleme aufgetreten, und wenn ja, welche?

15. Wann ist die Registermodernisierungsbehörde zur automatisierten Über-
mittlung von Datensätzen mittels der Identifikationsnummer in der Lage 
(§ 6 des Identifikationsnummerngesetzes)?

16. Wann legt die Bundesregierung die in § 12 IDNrG genannten Verord-
nungsentwürfe vor (bitte nach einzelnen Verordnungsermächtigungen auf-
schlüsseln)?

17. Wann wird die Rechtsverordnung zur Bestimmung der Anzahl und die 
Abgrenzung der Bereiche nach § 7 Absatz 2 Satz 2 des Identifikations-
nummerngesetzes vorgelegt?

18. Wie sieht die technische Konzeptionierung des Datencockpits aus (§ 10 
OZG), und wann wird dieses nach derzeitiger Planung in den technischen 
Wirkbetrieb gehen?

19. Wann werden die Meldebehörden nach dem Registerzensuserprobungsge-
setz (RegZensErpG) in der Lage sein, auch die Identifikationsnummer 
nach dem Identifikationsnummerngesetz den statistischen Landesämtern 
zu übermitteln (§ 4 Absatz 1 Nummer 1 RegZensErpG), und wie sieht die 
technische Planung hierfür aus?
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20. Wie ist der Stand des Projekts des IT-Planungsrats zur Registermoderni-
sierung, welche Einzelprojekte sind hier derzeit geplant, und wie ist der 
jeweilige Stand?

21. Gibt es im Zuge der eIDAS-Novellierung (eIDAS = electronic IDentifica-
tion, Authentication and trust Services) Bedarfe zur Änderung und Anpas-
sung des Registermodernisierungsgesetzes, wenn ja welche (bitte alle 
anpassungs- und änderungsbedürftigen Gesetzesstellen auflisten)?

22. Wie plant die Bundesregierung, die Harmonisierung der Registermoderni-
sierung mit der eIDAS-Novellierung umzusetzen?

23. Sieht die Bundesregierung auch Änderungs- und Anpassungsbedarfe beim 
Onlinezugangsgesetz über das Onlinezugangsänderungsgesetz (OZG-Ä) 
hinaus zur Harmonisierung mit der am 29. Februar 2024 verabschiedeten 
eIDAS-Novellierung, wenn ja welche?

24. Gibt es schon weitere Details zu der geplanten Studie zur eIDAS-
Novellierung, wenn ja, welche, und inkludiert diese Studie auch die 
Aspekte zur Harmonisierung der Registermodernisierung und des Online-
zugangsgesetzes?

25. Bis wann soll die in Frage 24 genannte beauftragte Studie abgeschlossen 
sein?

26. Wie viele Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung für die Regis-
termodernisierung zur Verfügung?

Berlin, den 15. März 2024

Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion
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